Tip des Monats 11/09
Abgelenkt und bestohlen
Eine Urlauberin hatte ihre Tasche in einem Strassencafe in Spanien neben dem Stuhl abgestellt und wendete sich nach vorn den Tischgesprächen zu. Später bemerkte sie, dass ihre Tasche entwendet worden war. Unter den entwendeten Sachen war u.a. eine teure Digitalkamera.
Die von ihr in Anspruch genommene Reisegepäckversicherung lehnte die Schadenserstattung ab und verwies auf ein Eigenverschulden der Urlauberin.
Das Amtsgericht Hamburg bestätigte den Rechtsstandpunkt der Versicherung. Nach Ansicht des Gerichts habe die Urlauberin die erforderliche „sichere Verwahrung“ nicht vorgenommen. Denn eine solche „sichere Verwahrung“ sei nur dann gegeben, wenn die mitgeführten Objekte sich nicht nur in seiner unmittelbaren Nähe befinden, sondern darüber hinaus auch im Blickfeld des Betroffenen. Nur hierdurch könne der Zugriff eines Unbefugten sofort entdeckt werden und zu verhindern versucht werden.
Hätte die Tasche also zum Beispiel auf dem Tisch gelegen oder sich auf dem Schoss der Urlauberin befunden, hätten die Voraussetzungen der Schadenserstattung vorgelegen.

(Amtsgericht Hamburg, Aktenzeichen 17A C 476/02)
